




Stadtentwicklungs- und Umweltamt 
07.12.2009
037/2009

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin

Ausschuss für Stadtentwicklung 
und W irtschaftsförderung 

Vorberatung 26.11.2009

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 16.12.2009 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt Geilenkirchen 
Geltungsbereich: Fläche in Süggerath, zwischen Bahnlinie Aachen-Düsseldorf, 
Auf dem Tecker und Auf der Zömm 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens (vereinfachtes Verfahren nach § 13 
BauGB)
Verabschiedung des Bebauungsplanvorentwurfes zur Offenlage und der 
Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Sachverhalt:

Der Bebauungsplan Nr. 63 der Stadt Geilenkirchen ist 1998 in Kraft getreten und 
diente der Schaffung zusätzlicher W ohnbaumöglichkeiten in Süggerath. 

Vorgesehen war, im Baugebiet ein örtliches Trennsystem zu installieren, um das 
Niederschlagswasser aus Gründen des Hochwasserschutzes in einem offenen Re-
genrückhaltebecken zurückzuhalten und dann dosiert dem vorhandenen Mischsys-
tem zuzuleiten. Alternativ kam ausweislich der damaligen Begründung zum Bebau-
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ungsplan die Rückhaltung in einem geschlossenen Becken, d. h. unterirdisch als Ka-
nalstauraum, in Betracht. 

Im Rahmen der konkreten Ausbauplanung wurde der erforderliche Stauraum unterir-
disch im Zuge des Mischwasserkanals hergestellt. Das Regenrückhaltebecken wurde 
nicht errichtet und wird auch in Zukunft nicht benötigt. Es ist daher sinnvoll, für die als 
„Regenrückhaltebecken“ festgesetzte Fläche eine andere Nutzung zuzulassen, in-
dem der Bebauungsplan in diesem Bereich geändert wird. Es bietet sich an, dort 
durch die Festsetzung „Allgemeine W ohngebiete“ eine weitere Baumöglichkeit für 
Einfamilienhausbebauung zu ermöglichen. 

Die Änderung könnte im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch durchge-
führt werden. Hierfür wurde ein Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
63 erarbeitet. Die Fraktionsvorsitzenden sowie der Ausschussvorsitzende erhalten 
den Entwurf mit Begründung vorab. Eine Umweltprüfung ist im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 Abs. 3 BauGB entbehrlich. 

Auf W unsch wird die Bebauungsplanänderung in der Sitzung nochmals vorgestellt 
und erläutert. 

Beschlussvorschlag:

Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt Geilenkir-
chen im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird beschlossen. 
Der Entwurf der 1. Änderung wird zur Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie zur 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB verabschiedet. 

(Stadtentwicklungs- und Umweltamt, Frau Nossek, 02451/629212) 



Amt für Öffentliche Ordnung 
10.11.2009
039/2009

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Termin

Haupt- und Finanzausschuss 25.11.2009
Rat der Stadt Geilenkirchen 16.12.2009

Benennung einer Straße 

Sachverhalt:

In Geilenkirchen-Prummern entsteht ein neues W ohngebiet (Bebauungsplangebiet 
104).
Seitens der Verwaltung wird auf Vorschlag des Ortsvorstehers, Herrn Bales, ange-
regt, der Erschließungsstraße den Namen „An der Vikarie“ zu geben. 

In nächster Nähe des Bebauungsplangebietes befindet sich das im Eigentum der 
katholischen Kirchengemeinde Prummern stehende Gebäude „Vikarie“. Dieses Ge-
bäude wurde um 1820 aus Privateigentum erworben und diente seit dieser Zeit dem 
Ort als öffentliche Einrichtung mit verschiedenen Funktionen. 

So befanden sich im Gebäude zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Räume der örtli-
chen Volksschule, später wohnte im Haus der Pfarrvikar. Aus dieser Zeit stammt 
auch der Name „Vikarie“. Eine Zeit lang diente das Gebäude als W ohnhaus und 
Amtsstube des Bürgermeisters des Amtes Immendorf-W ürm. 

Nach Zerstörung im 2. W eltkrieg wurde das Gebäude wieder aufgebaut und diente 
der Pfarre Prummern als Jugendheim. Bis in die heutige Zeit werden Räumlichkeiten 
durch örtliche Vereine genutzt. In der Prummerner Bevölkerung ist das Gebäude 
nach wie vor als die „Vikarie“ ein Begriff und so kommt es nicht von ungefähr, dass 
im Sprachgebrauch die nähere Umgebung zum Gebäude als „an der Vikarie“ be-
zeichnet wird. 

Durch die Benennung der neuen Erschließungsanlage in „An der Vikarie“ würde die-
se für Prummern sicherlich historische Bedeutung in Erinnerung bleiben. 

Beschlussvorschlag:

Die Erschließungsstraße erhält den Namen „An der Vikarie“. 

         (Amt 32, Herr Gromes, 629 911) 
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Amt für öffentliche Ordnung 
07.12.2009
040/2009

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 25.11.2009
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 16.12.2009 

Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2010 

Sachverhalt:

Der Aktionskreis Geilenkirchen e. V. hat beantragt, aus Anlass 

1. der Autoausstellung am Sonntag, dem 21.03.2010, 
2. des Stadt- und W einfestes am Sonntag, dem 05.09.2010, 
3. des Oktoberfestes am Sonntag, dem 10.10.2010 und 
4. des Nikolausmarktes am Sonntag, dem 28.11.2010 

Verkaufsstellen im Stadtzentrum Geilenkirchen von 13.00 bis 18.00 Uhr 

und aus Anlass 

des Frühlingsfestes am Sonntag, dem 18.04.2010 

Verkaufsstellen im Stadtbezirk Niederheid von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet zu hal-
ten.

Nach § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden-
öffnungsgesetz – LÖG NRW ) dürfen Verkaufsstellen an jährlich höchstens vier Sonn- 
und Feiertagen bis zur Dauer von fünf Stunden durch ordnungsbehördliche Verord-
nung freigegeben werden. Die Freigabemöglichkeit besteht für jeden einzelnen 
Stadtbezirk.

Der Entwurf einer entsprechenden ordnungsbehördlichen Verordnung lautet wie 
folgt:
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Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Jahr 2010 

in der Stadt Geilenkirchen

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW ) vom 16.11.2006 (SGV NRW  7113) wird von der 
Stadt Geilenkirchen als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 
Stadt Geilenkirchen vom …  verordnet: 

§ 1 

Aus Anlass 

5. der Autoausstellung am Sonntag, dem 21.03.2010, 
6. des W einfestes am Sonntag, dem 05.09.2010, 
7. des Oktoberfestes am Sonntag, dem 10.10.2010 und 
8. des Nikolausmarktes am Sonntag, dem 28.11.2010 

dürfen Verkaufsstellen im Stadtzentrum Geilenkirchen (§ 3 Abs. 1 Buchstabe b der 
Hauptsatzung) von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

§ 2 

Aus Anlass

des Frühlingsfestes am Sonntag, dem 18.04.2010

dürfen Verkaufsstellen im Stadtbezirk Niederheid (§ 3 Abs. 1 Buchstabe h der 
Hauptsatzung) von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Geilenkirchen,   

Stadt Geilenkirchen 
als örtliche Ordnungsbehörde 

Fiedler
Bürgermeister
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Beschlussvorschlag:

Die Ordnungsbehördliche Verordnung wird in der im Entwurf vorliegenden Form be-
schlossen. 

(Amt für öffentliche Ordnung, Herr Gromes, 02451/629911) 



Bauverwaltungsamt
08.12.2009
048/2009

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 25.11.2009
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 16.12.2009 

Festsetzung der Verkaufspreise für den Verkauf der Baugrundstücke im 
Bereich des Bebauungsplanes 77, Ruhrstraße, W upperstraße 

Sachverhalt:

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 77 wurde das Grundstück Ge-
markung Geilenkirchen, Flur 64, Flurstück 426, groß 1.897 m² als Fläche für die Er-
richtung eines Kindergartens ausgewiesen. In der im Rahmen der Realisierung des 
Baugebietes durchgeführten freiwilligen Umlegung wurde das Grundstück der Katho-
lischen Kirche Hünshoven mit der Verpflichtung zur Errichtung eines Kindergartens 
übertragen. Vertraglich wurde festgelegt, dass, sollte der Kindergarten nicht realisiert 
werden, das Grundstück in das Eigentum der Stadt Geilenkirchen zu übertragen ist. 
Da der Kindergarten nicht realisiert wurde, erfolgte zwischenzeitlich die Übertragung 
des Grundstücks in das Eigentum der Stadt. Der Bebauungsplan wurde dahingehend 
geändert, dass auf dem Grundstück die Errichtung von W ohnhäusern auf vier einzel-
nen Grundstücken möglich ist. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 339 m² und 
498 m². 
Die Vermessung der Grundstücke ist von der Verwaltung zwischenzeitlich beauftragt 
worden.
Um nunmehr mit der Vermarktung der Grundstücke beginnen zu können, sollten die 
Kaufpreise und Konditionen festgesetzt werden. 
Die Verwaltung schlägt vor, die Baugrundstücke zum Kaufpreis in Höhe von 135,00 
€/m² inklusive der Ablösung der Erschließung zu veräußern. Hinzuzurechnen ist der 
einmalige Kanalanschlussbeitrag von 5,79 €/m². 
Der Bodenrichtwert für Baugrundstücke in Hünshoven liegt Stand 01.01.2009 bei 
135,00 €/m². 
Die Erwerber sollten im abzuschließenden Kaufvertrag verpflichtet werden, innerhalb 
von einem Jahr nach Erwerb des Grundstückes mit dem Bau zu beginnen und das 
W ohnhaus innerhalb von zwei Jahren nach Beginn fertig zu stellen. Sollte diese Ver-
pflichtung nicht eingehalten werden, ist die Stadt berechtigt, das Grundstück in das 
öffentliche Eigentum zurück zu übertragen. 

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss schlug dem Rat vor, bei den Festsetzungen der 
Kaufpreise und Konditionen für die Baugrundstücke im Bereich des Bebauungspla-
nes 77 den Vorgaben in der Vorlage zu folgen. 

(Bauverwaltungsamt, Herr Beemelmanns, 02451/629227) 
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Kämmerei
13.11.2009
054/2009

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Termin

Haupt- und Finanzausschuss 25.11.2009
Rat der Stadt Geilenkirchen 16.12.2009

Beratung über die 8. Änderung der Satzung der Stadt Geilenkirchen über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

Sachverhalt:

Seit dem 01.01.2006 beträgt die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen für Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
24,72 €/m³ 

Gemäß § 5 des Vertrages über die Abfuhr von Schlamm aus geschlossenen abfluss-
losen Gruben im Stadtgebiet erhält die  Fa. Schönmackers zz. einen Bruttoentsor-
gungspreis in Höhe von 20,23 €/m³. Außerdem ist der an den W VER zu entrichtende 
Beitrag für angelieferten Grubeninhalt bei der Kläranlage Flahstraß zu berücksichti-
gen. Nach Auskunft des W VER beträgt der zu entrichtende Beitrag ab 01.01.2010 
7,30 €/m³. 

Eine Anpassung des Gebührensatzes gemäß § 11 der Satzung  über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen ist daher erforderlich. Die derzeitige Gebühr 
sollte von 24,72 €/m³ auf 27,53 €/m³ angehoben werden. 

         (Amt 20, Herr Gemünd, 629 113) 
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8. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Geilenkirchen  

über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

Vom … 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Förderung 
der politischen Partizipation in den Gemeinden vom 30. Juni 2009, der §§ 51 ff. des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926/SGV. NRW. 
77), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 708), sowie der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. 
NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394), 
hat der Rat der Stadt Geilenkirchen in seiner Sitzung am … folgende Änderung der 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beschlossen. 

Art. 1 

§ 11 erhält folgende Fassung: 

§ 11 
 Gebührensatz 

Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
beträgt

- bei Kleinkläranlagen und 
- bei abflusslosen Gruben 27,53 €/m³  

abgefahrenen Grubeninhalts. 

Art. 2 

Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
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Dezernat III 
02.12.2009
059/2009

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 25.11.2009
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 16.12.2009 

Sachverhalt:

Die Bürgeranregung nach § 24 GO NW  war in der Anlage zur Einladung der Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschuss beigefügt. 

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss schlug dem Rat vor, sich der Resolution der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Geilenkirchen gemäß dem vorliegenden Antrag anzu-
schließen.

(Dezernat III, Frau Offermanns, Tel 02451/629117) 
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Bauverwaltungsamt
24.11.2009
066/2009

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 16.12.2009 

Festsetzung und Erhebung von Straßenbaubeiträgen für die Erneuerung und 
Verbesserung der Verkehrsflächen der Straße "Am W iesenhang" 

Sachverhalt:

In den Jahren 2008/2009 wurden die Kanalanlage und die Verkehrsfläche der Straße 
„Am W iesenhang“, beginnend an der Einmündung der Hermann-Josef-Straße bis zum 
W endehammer erneuert und verbessert. 

Auf dem Teilstück, beginnend ca. 12,0 m hinter der Einmündung der Hermann-Josef-
Straße bis in Höhe der Garageneinfahrten der Grundstücke Am W iesenhang 11 und 
12 wurde auf der nördlichen Seite der Straße ein farblich abgesetzter, durch einen 
Flachbordstein abgegrenzter Gehweg in einer Breite von ca. 1,10 m in Pflaster her-
gestellt. An der südlichen Seite wurde ein Schrammbord einschließlich einer Entwäs-
serungsrinne in einer Breite von ca. 0,30 m bis 0,50 m gebaut. Die Fahrbahn wurde 
in diesem Bereich in Pflaster hergestellt. 

Auf dem weiterführenden Teilstück bis zum Tichelener W eg und auf dem ca. 12 m 
langen o. g. Teilstück, beginnend im Einmündungsbereich der Hermann-Josef-
Straße erfolgte der Ausbau ebenfalls im Trennquerschnitt mit beidseitigen gepflaster-
ten ca. 1,50 m breiten Gehwegen. Die Fahrbahn wurde ca. 5,0 m breit in Asphalt 
ausgebaut.

Auf dem Teilstück vom Tichelener W eg bis zum Ausbauende erfolgte ebenfalls ein 
Ausbau im Trennquerschnitt mit beidseitigen gepflasterten Gehweganlagen. Die As-
phaltfahrbahn erhielt eine Breite von ca. 5,0 m und die Gehwege wurden in einer 
Breite von ca. 1,50 m hergestellt. 

Insgesamt wurden durch die vorgenommenen Baumaßnahmen wieder auf Jahrzehnte 
hinaus intakte Verkehrsanlagen geschaffen und die Erschließungs- und W ohnsituation 
der angrenzenden Grundstücke erheblich verbessert.  
Da den Eigentümern durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser erneuerten 
und verbesserten Verkehrsanlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden, sind zum 
Ersatz des der Stadt entstandenen Herstellungsaufwandes Straßenbaubeiträge nach § 
8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) zu erheben. 
Die Anteile der Beitragspflichtigen am entstandenen Herstellungsaufwand richten sich 
nach dem geltenden Ortsrecht. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Verkehrsfunktionen der Straße „Am W iesenhang“ kann 
für die ausgebaute Verkehrsfläche keine einheitliche Abrechnung erfolgen. 

Es ist daher beitragsrechtlich geboten, wie folgt abzurechnen: 

1. Abschnitt von der Hermann-Josef-Straße bis zum Tichelener W eg (Haupter-
schließungsstraße)

Die Straße, beginnend an der Hermann-Josef-Straße bis zur Kreuzung mit dem Tiche-
lener W eg hat die Funktion einer Haupterschließungsstraße. Sie dient neben dem An-
liegerverkehr auch dem Verkehr innerhalb des bebauten Ortsteils und muss daher auch 
zum Teil Durchgangsverkehr aufnehmen. 

Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand für dieses Teilstück beträgt nach § 3 
Abs. 3 Nr. 2 der Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Geilenkirchen für die Geh-
wege 50 % und für die Fahrbahn 30 % des der Stadt entstandenen beitragsfähigen 
Aufwandes. Der Straßenbaubeitrag für diesen Abschnitt errechnet sich demnach wie 
folgt:

Zusammenstellung und Berechnung des Beitragssatzes: 

Teileinrichtung beitragsfähiger Aufwand     Anliegeranteil  umlagefähiger Aufwand  

Herstellung der 
Gehweganlagen 57.394,91 €                         50% 28.697,46 € 

Herstellung der 
Fahrbahn    110.155,73 €                         30% 33.046,72 €   

beitragsfähiger 
Aufwand 167.550,64 € 

umlagefähiger  
Aufwand  61.744,18 €

Der von den Anliegern zu tragende Aufwand ist nach § 4 der Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für Straßenbauliche 
Maßnahmen in der Stadt Geilenkirchen auf die durch die jeweilige Anlage erschlosse-
nen Grundstücke nach der Grundstücksfläche zu verteilen. Anrechenbar ist hierbei 
grundsätzlich eine Fläche bis zu einer Tiefe von maximal 40 Metern. Die Summe aller 
Grundstücksflächen ist die Abrechungsfläche. 

Bei der zuzurechnenden Abrechnungsfläche von 17.956 m² ergibt sich hier ein Bei-
tragssatz von: 

61.744,18 € : 17.956 m² = 3,43 €pro m² 
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Da die Erschließungsanlage nicht auf der gesamten Länge ausgebaut worden ist  (Teil-
stück von der Konrad-Adenauer-Straße bis zur Einmündung der Hermann- Josef-
Straße war nicht erneuerungsbedürftig), muss als Voraussetzung für die Abrechnung 
des o. g. Abschnitts nach § 2 Abs. 4 der o. g. Satzung ein entsprechender Ratsbe-
schluss (Abschnittsbildungsbeschluss) gefasst werden, da eine Beitragspflicht ansons-
ten nicht entsteht. 

2. Teilstück vom Tichelener W eg bis zum W endehammer (Anliegerstrasse)

Das Teilstück vom Tichelener W eg bis zum W endehammer bildet aufgrund der reinen 
Anliegerfunktion eine separate Erschließungsanlage. Der Anteil der Beitragspflichtigen 
am Aufwand für dieses Teilstück beträgt nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 der Satzung der Stadt 
Geilenkirchen über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen in der Stadt Geilenkirchen für die Gehwege 60 % und für die Fahrbahn 50 
% des der Stadt entstandenen beitragsfähigen Aufwandes. Der Straßenbaubeitrag für 
diese Erschließungsanlage errechnet sich demnach wie folgt: 

Zusammenstellung und Berechnung des Beitragssatzes: 

Teileinrichtung beitragsfähiger Aufwand     Anliegeranteil  umlagefähiger Aufwand  

Herstellung der 
Gehweganlagen 17.752,44 €                         60% 10.651,46 € 

Herstellung der 
Fahrbahn      36.881,23 €         50% 18.440,62 €   

beitragsfähiger 
Aufwand   54.633,67 € 

umlagefähiger  
Aufwand  29.092,08 € 

Der von den Anliegern zu tragende Aufwand ist nach § 4 der Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche 
Maßnahmen in der Stadt Geilenkirchen auf die durch die jeweilige Anlage erschlosse-
nen Grundstücke nach der Grundstücksfläche zu verteilen. Anrechenbar ist hierbei 
grundsätzlich eine Fläche bis zu einer Tiefe von maximal 40 Metern. Die Summe aller 
Grundstücksflächen ist die Abrechungsfläche. 

Bei der zuzurechnenden Abrechnungsfläche von 6.094 m² ergibt sich hier ein Beitrags-
satz von: 

 29.092,08 € : 6.094 m² = 4,77 € pro m²

Da die erfolgte Beitragsabrechnung noch nicht vollständig durch das städtische 
Rechnungsprüfungsamt geprüft ist, stehen die genannten Beitragssätze unter 
dem Vorbehalt möglicher geringfügiger Änderungen. 
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Beschlussvorschlag:

Zum Ersatz des Aufwandes für die Erneuerung und Verbesserung der Straße „Am 
W iesenhang“ werden Straßenbaubeiträge gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG 
NW ) in Verbindung mit der Satzung der Stadt über die Erhebung von Straßenbaubei-
trägen nach § 8 KAG erhoben. 

Der Rat der Stadt Geilenkirchen beschließt, dass die Abrechnung der Straßenbau-
beiträge nach § 8 KAG für den Abschnitt „Am W iesenhang“, von der Einmündung 
Hermann-Josef-Straße bis zum Tichelener W eg im W ege der Abschnittsbildung er-
folgen soll. 

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Aus-
wirkungen auf den Haushalt: 

Einnahme bei Untersachkonto 63000.35010 in Höhe von 90.836,26 € 

Anlagenverzeichnis:

-/-

(Bauverwaltungsamt, Herr Scholz, 02451/629228) 




